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Ersatzwahl eines Mitgliedes der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 

(RGPK) für den Rest der Amtsdauer 2022 – 2026 - Provisorischer Wahlvorschlag 

und Ansetzung Nachfrist 

 

Auf die Wahlanordnung vom 23. Juli 2024 ist für die Ersatzwahl eines Mitgliedes der 

RGPK für den Rest der Amtsdauer 2022 - 2026 folgender Wahlvorschlag eingereicht 

worden: 

 

- Daniel Lehmann, 1976, Chief Financial Officer (CFO), Haldengutstrasse 16, 8630 Rüti 

 

In Anwendung von § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte wird eine Nachfrist von 

sieben Tagen, bis spätestens 10. September 2024, angesetzt, innert welcher der Wahl-

vorschlag zurückgezogen, geändert oder neue Wahlvorschläge eingereicht werden kön-

nen. Nach Ablauf der zweiten Frist können die Wahlvorschläge nicht mehr verändert 

werden. Hinweise zur Erstellung eines neuen Wahlvorschlags sind in der letzten amtli-

chen Publikation vom 23. Juli 2024 ersichtlich. 

 

Stille Wahl (§  54 GPR) 

Der Gemeinderat erklärt den Vorgeschlagenen als gewählt, wenn 

- gleich viele oder weniger Personen vorgeschlagen wurden, als Stellen zu besetzen 

sind, und  

- der zunächst Vorgeschlagene mit dem definitiv Vorgeschlagenen übereinstimmt. 

 

Wenn die Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt sind, werden die definitiven 

Wahlvorschläge am 13. September 2024 veröffentlicht. Die allfällige Urnenwahl wird am 

24. November 2024 mit einem leeren Wahlzettel und Beiblatt durchgeführt. 

 

Gegen diese amtliche Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politi-

schen Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in 

Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Hinwil, Untere Bahnhofstrasse 25a, 8340 Hinwil er-

hoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen An-

trag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, 

beizulegen. 

 

 

Rüti, 3. September 2024 
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